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RS UVS Wien 1995/02/13 04/08/15/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.02.1995

Rechtssatz

Der Begri/ "Schließen der Verkaufsstelle" im § 8a Ö/nungszeitengesetz 1991 ist nach Ansicht des Unabhängigen

Verwaltungssenates Wien gleichbedeutend mit dem Ende der für die Verkaufsstelle geltenden Ladenö/nungszeit und

meint nicht etwa einen

danach liegenden Zeitpunkt, zu dem der Eingang tatsächlich versperrt wird, nachdem der letzte Kunde noch

fertigbedient worden ist und sodann die Verkaufsstelle verlassen hat.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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